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I. Allgemeine Vergütungssätze (ID 551-553, 835, 918) 
 

Vergüt ungssat z je Veranst alt ung in €

Eintrittsgeld,  Tanzgeld  oder  sonstiges  Entgelt

A B C D E F G
Größe des Ver- ohne oder

bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu bis zu

1,00 € 1,50 € 2,50 € 4,00 € 6,00 € 10,00 € 20,00 €

1 bis        100 m² 23,10 31,80 50,00 67,20 84,50 90,80 107,60

2 bis        133 m² 26,30 50,00 74,40 100,10 123,90 136,20 163,10

3 bis        200 m² 36,90 67,90 104,10 133,60 164,90 183,60 216,30

4 bis        266 m² 53,20 86,80 131,90 168,80 202,40 234,40 269,70

5 bis        333 m² 67,90 104,90 158,80 202,40 244,10 285,20 324,00

6 bis        400 m² 84,50 123,00 186,10 238,50 284,30 334,50 378,00

7 bis        533 m² 104,10 144,20 219,60 281,10 339,30 395,00 450,00

8 bis        666 m² 123,00 166,60 251,00 321,20 394,10 454,00 520,50

9 bis     1.332 m² 200,00 254,90 378,00 500,90 613,10 702,30 808,90

10 bis     2.000 m² 274,60 345,00 506,60 681,10 828,60 951,50 1.103,00

11 bis     2.500 m² 344,20 432,10 633,60 851,60 1.035,20 1.190,30 1.380,20

12 bis     3.000 m² 413,80 518,10 761,50 1.020,50 1.243,30 1.426,80 1.655,30

13  je weitere 500 m²

    bis   10.000 m² 68,90 86,80 128,60 169,60 207,40 238,50 276,30

14  je weitere 500 m²

    über 10.000 m² 68,90 167,40 267,00 365,50 464,00 563,10 661,60

* von Wand zu Wand gemessen

anstaltungsraumes *

 
 
Bei Entgelten über 20 € erhöhen sich die Vergütungssätze für je angefangene weitere 10 € Eintrittsgeld  
um je 10 %. 
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II. Besondere Vergütungssätze 
 
für nicht regelmäßige Tonträgerwiedergabe 
 

1. Tonträgerwiedergabe bei Versammlungen und Kundgebungen (ID 556, 703) 

 

Vergütungssätze im Abschnitt I mit einem Nachlass von 25%  
 

2. Tonträgerwiedergabe bei Tombola-Veranstaltungen im Freien (ID 557) 

 
(Veranstaltungen, die laut behördlicher Bestätigung gemeinnützigen Zwecken dienen) 
 

23,60 € je Tag und Veranstaltungsplatz  
 

3. Tonträgerwiedergabe mit Lautsprecherwagen (ID 558) 

 

16,80 € je Tag und je Wagen  
 

4. Tonträgerwiedergabe bei Sportveranstaltungen (ID 559-561) 

 
a) Sportveranstaltungen, bei denen Musik integrierter oder unverzichtbarer Bestandteil ist (Bsp. Eiskunst-
lauf, Rhythmische Sportgymnastik, Tanzen, Body Building) 
 
Vergütungssätze in Abschnitt I, nach der Gesamtbesucherzahl 
(1 ½ Personen = 1m²) 
 
b) Sportveranstaltungen in Verbindung mit Musikdarbietungen (z. B. bei Programmpunkten wie Cheerle-
ader oder Moderationen etc.), sofern der sportliche Wettkampf im Vordergrund steht 
 

Anzahl der Zuschauer Vergütung je Veranstaltung in €

bis zu 1.000 Zuschauer 119,70

bis zu 2.000 Zuschauer 194,90

bis zu 3.000 Zuschauer 267,40

bis zu 4.000 Zuschauer 403,30

bis zu 5.000 Zuschauer 470,20

je weitere 1.000 Zuschauer 89,70  
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c) Sportveranstaltungen im Amateur-Bereich mit lediglich musikalischer Umrahmung (vor Beginn, am En-
de, bzw. in den Pausen der Veranstaltung), sofern die Zeitdauer der Hintergrundmusikwiedergabe insge-
samt 30 min nicht übersteigt, nicht während des Wettkampfes erfolgt und nicht zur Untermalung zusätzli-
cher Programmpunkte wie Cheerleader oder Moderationen dient. 
 

aa) bis zu 500 Besucher 18,00 €

bb) bis zu 1.000 Besucher 36,00 €

cc) je weitere angefangene 1.000 Besucher 18,00 €  
 

5. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter auf Messen, Ausstellungen, 
Märkten (z.B. Weihnachtsmärkten) (ID 823, 563) 

 
5.1 In Hallen 
 

a) bis zu 500 m² 13,90 € je Tag und je Halle

b) bis zu 1.000 m² 21,00 € je Tag und je Halle

c) bis zu 2.000 m² 41,60 € je Tag und je Halle

d) bis zu 5.000 m² 62,60 € je Tag und je Halle

e) bis zu 10.000 m² 83,70 € je Tag und je Halle

f) über 10.000 m² 104,60 € je Tag und je Halle  

5.2 Im Freien    13,90 € je Tag und je Lautsprecher  
 

6. Tonträgerwiedergabe in Verkaufsstellen des ambulanten Gewerbes (ID 564) 

 

12,50 € je Tag und je Verkaufsstelle  
 

7. Tonträgerwiedergabe in Schaustellerbetrieben (ID 565) 

 
(ausgenommen: Boxer-, Ringer- und gleichartige Unternehmen) 
 

23,80 € je Tag und Betrieb  
 

8. Tonträgerwiedergabe in Zügen (ID 566-567) 

 
a) Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz  
 

1,70 € je Tag und je Wagen  
 
b) Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung mit Veranstaltungscharakter oder mit Tanz 
 

33,44 € je Tag und je Tanz- oder Gesellschaftswagen  
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III. Besondere Vergütungssätze für regelmäßige Tonträgerwiedergabe 
 

1. Tonträgerwiedergabe in Gaststätten, Sälen, Kantinen, Eisdielen und gleichartigen Betrieben (ID 568-571, 778) 

a) Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz 
 

Pauschalvergütungssatz

Größe des Ver-
anstaltungsraumes *

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

aa) mit Schallplatten oder Tonbandgeräten

A        bis zu  100 m² 179,50 49,36 17,95 
B        über 100 m²   bis 250 m² 358,20 98,51 35,82 

C        über 250 m² 522,80 143,77 52,28 
bb) mit Musikautomaten (je Gerät) 179,50 49,36 17,95 

* von Wand zu Wand gemessen

 

b) Tonträgerwiedergabe mit Veranstaltungscharakter und ohne Tanz - auch mit Musikautomaten 
 

Pauschalvergütungssatz

An mehr als 16 Tagen im M onat An bis zu 16 Tagen im M onat

Größe des Ver- jährlich vierteljährlich monatlich jährlich vierteljährlich monatlich
anstaltungsraumes* € € € € € €

bis zu 100 m² 535,80 147,35 53,58 482,70 132,74 48,27

bis zu 200 m² 818,20 225,01 81,82 728,60 200,37 72,86

bis zu 300 m² 1.096,80 301,62 109,68 969,60 266,64 96,96

je weitere 
angefangene 100 m²

281,10 77,30 28,11 245,70 67,57 24,57

* von Wand zu Wand gemessen  
Für Tonträgerwiedergabe im Freien ermäßigen sich die Pauschalvergütungen um 50 % (ID 778). 
Durch die Pauschalvergütungssätze ist die Tonträgerwiedergabe bei Varieté- und Kabarettveranstaltungen, 
Bunten Abenden, Modenschauen und ähnlichen Veranstaltungen nicht abgegolten. 

c) Tonträgerwiedergabe in Discotheken 
 

Pauschalvergütungssatz

An mehr als 16 Tagen
 im Monat

An bis zu 16 Tagen 
im M onat

Größe des Ver- jährlich vierteljährlich monatlich jährlich vierteljährlich monatlich

anstaltungsraumes* € € € € € €

bis zu                              100 m² 2.899,90 797,47 289,99 2.600,40 715,11 260,04
je w eitere angefangene 100 m² 1.497,50 411,81 149,75 1.312,30 360,88 131,23

* von Wand zu Wand gemessen  
Die Pauschalvergütungssätze nach Ziff. 1b und 1c gelten für Tonträgerwiedergabe nach 15 Uhr, soweit sie 
spätestens um 22 Uhr beendet ist, oder für Tonträgerwiedergabe nach 18 Uhr. Bei Tonträgerwiedergabe, 
die vor 18 Uhr beginnt und länger als bis 22 Uhr dauert, erhöhen sich die Pauschalvergütungssätze um  
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33 1/3 %. Der Zuschlag von 33 1/3 % entfällt bei Tonträgerwiedergabe im Freien, die bei ungünstiger Witte-
rung nicht in einen geschlossenen Raum verlegt werden kann. 
 
Bei Tonträgerwiedergabe mit Kabaretteinlagen wird auf die Pauschalvergütungssätze ein Zuschlag von  
50 % berechnet. 
 
Die jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Pauschalvergütungssätze nach Ziff. 1a bis 1c ermäßigen 
sich für die Gaststätteninhaber, die für Musikaufführungen mit Musikern im gleichen Veranstaltungsraum 
einen Pauschalvertrag nach den Vergütungssätzen U mit der GEMA abgeschlossen haben, für die Dauer der 
in diesem Vertrag vereinbarten Spielmonate bei Verträgen nach Kategorie I und II der Vergütungssätze U 
auf die Hälfte. 
 
Die jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Pauschalvergütungssätze nach 1c ermäßigen sich für die 
Gaststätteninhaber, die für Musikaufführungen mit Musikern im gleichen Veranstaltungsraum einen Pau-
schalvertrag nach den Vergütungssätzen U-T mit der GEMA abgeschlossen haben, für die Dauer der in die-
sem Vertrag vereinbarten Spielmonate auf die Hälfte. 
 
Ist für Tonträgerwiedergabe mit einem Musikautomaten nach Ziff. 1a (bb) die Einwilligung der GEMA von 
einem Dritten durch Abschluss eines Pauschalvertrages erworben worden, ermäßigen sich für Gaststätten-
inhaber der Gruppe A, B und C die Vergütungssätze für eigene Wiedergabe von sonstigen Tonträgern im 
gleichen Veranstaltungsraum für den Zeitraum, für den der Pauschalvergütungssatz von dem Dritten ge-
zahlt worden ist, auf die Hälfte.  
 
Ist für ständige Tonträgerwiedergabe mit einem Musikautomaten nach Ziff. 1b die Einwilligung der GEMA 
von einem Dritten durch Abschluss eines Pauschalvertrages erworben worden, ermäßigen sich für die Gast-
stätteninhaber die Vergütungssätze für eigene Wiedergabe von sonstigen Tonträgern im gleichen Veran-
staltungsraum für den Zeitraum, für den der Pauschalvergütungssatz von dem Dritten gezahlt worden ist, 
auf die Hälfte. 
 
Die Pauschalvergütungssätze finden nur für Tonträgerwiedergabe Anwendung, die von Gaststätteninha-
bern oder Musikautomatenaufstellern im eigenen Namen und auf eigene Rechnung durchgeführt wird.  
 
Vervielfältigungen für die Wiedergabe in Discotheken 
 
Werden selbst oder durch Discjockeys hergestellte Vervielfältigungsstücke in Discotheken wiedergegeben, 
so ist das erforderliche Vervielfältigungsrecht vom Discothekenbetreiber (Veranstalter der Wiedergabe) 
gesondert zu erwerben. Die Vergütung für das Vervielfältigungsrecht beträgt 30 % der für die Wiedergabe 
zu entrichtenden Vergütungen. 
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2. Tonträgerwiedergabe in Varietébetrieben, Kabarettbetrieben, Zirkusbetrieben und bei Veranstaltungen 
von Gastspieldirektionen  

 
Vergütungssätze VK oder U-VK 
 

3. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz in Aufenthalts-
räumen, Warteräumen u.ä. ohne Wirtschaftsbetrieb (ID 572, 763, 964, 965) 

(außer Schalterhallen von Banken u.ä., Wartehallen auf Flughäfen) 
 

Pauschalvergütungssatz

Größe des Ver-
anstaltungsraumes *

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

a) bis zu  100 m² 62,80 17,27 6,28 

b) über    100 m² 91,80 25,25 9,18  
 

4. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz in Kurgärten und 
auf Strandpromenaden (ID 573) 

Pauschalvergütungssatz je Lautsprecher

Jährlich 183,70 €

vierteljärlich 50,52 €

monatlich 18,37 €  
 

5. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz außerhalb von 
Kursen in Freizeiteinrichtungen (ID 574-577) 

a) Tonträgerwiedergabe in Freizeiteinrichtungen wie Bowlingbahnen, Eisbahnen, Rollschuhbahnen,  
Inlineskatingbahnen u.ä.  
 

Pauschalvergütungssatz
bei Eintrittspreisen oder sonstigen Nutzungsentgelten bis zu

0,5 € bzw.  je weitere angefangene 0,5  €

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

bis zu 750 m² 186,40 51,26 18,64 

bis zu 1.500 m² 310,60 85,42 31,06 

je weitere

angefangene 500 m² 93,50 25,71 9,35  
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b) Tonträgerwiedergabe in Fitness- und Sportstudios u.ä.  
 

Pauschalvergütungssatz

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

bis zu 100 m² 176,90 48,65 17,69 

bis zu   200 m² 324,60 89,27 32,46 

je weitere

angefangene 200 m² 118,10 32,48 11,81  
 

c) Tonträgerwiedergabe in Spielhallen 

 

Pauschalvergütungssatz

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

bis zu 12 Geld- oder 

Warenspielgeräte

in einer Spielhalle 239,30 65,81 23,93 

je weitere bis zu 12 Geld- 

oder Warenspielgeräte

in der gleichen Spielhalle 119,70 32,92 11,97  
 
 

d) Tonträgerwiedergabe in Schwimmbädern, Freizeitbädern, Saunabädern u.ä 

 

Pauschalvergütungssatz

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

bis zu 100 m² 183,90 50,57 18,39 

bis zu   200 m² 337,40 92,79 33,74 

bis zu 400 m² 532,20 146,36 53,22 

je weitere

angefangene 200 m² 122,70 33,74 12,27  
 
Die Pauschalvergütungssätze nach Abschnitt III, Ziffer 5, Buchstabe d) gelten für Tonträgerwiedergaben in 
sämtlichen Bereichen der Betriebe, wie z.B. für den Gastro-, Wasser- und Ruhebereich. 
 

6. Tonträgerwiedergabe in Verkaufsstellen des ambulanten Gewerbes (ID 578) 

 

Pauschalvergütungssatz je Verkaufstelle

jährlich 224,60 €

vierteljährlich 61,77 €

monatlich 22,46 €  
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7. Tonträgerwiedergabe in Schaustellerbetrieben (ID 579-580) 

 
(ausgenommen: Boxer-, Ringer- und gleichartige Unternehmen) 
Vergütungen je Fahrgeschäft, Warenausspielung oder sonstiges Schaustellergeschäft 

Pauschalvergütungssatz

Eintrittsgeld (Fahrgeld)
jährlich 

€
vierteljährlich

€
monatlich

€

a) bis zu 1,50 € 420,70 115,69 42,07 

b) bis zu 2,50 € 690,30 189,83 69,03 

c) bis zu 3,50 € 762,30 209,63 76,23 

d) über 3,50 € 866,00 238,15 86,60 
     

 
Für Warenausspielungen bis zu einer Frontlänge von 20 m sind die Vergütungen nach 7 a) und für Waren-
ausspielungen mit einer Frontlänge von über 20 m nach 7 b) zu zahlen. 
 
Die Einstufung der jeweiligen Geschäfte in die Vergütungsgruppen wird unter Zugrundelegung des höchs-
ten erhobenen Eintrittsgeldes (Fahrgeldes) im Kalenderjahr vorgenommen. 
 

8. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter in Einzelhandelsgeschäften, 
Kaufhäusern, Warenhäusern, Großhandelsgeschäften, Verkaufsmärkten u.ä., Schalterhallen von Banken, 
Wartehallen auf Flughäfen, ferner in Verkaufsräumen von Handwerksbetrieben und Tankstellen, in Auf-
enthaltsräumen für Tankwarte, bei überdachten Tanksäulenplätzen und in Personenaufzügen (ID 581 und 701) 

 

Pauschalvergütungssatz

Größe des Raumes
jährlich 

€
vierteljährlich

€
monatlich

€

a) bis zu  100 m² 74,00 20,35 7,40 

b) bis zu  200 m² 134,00 36,85 13,40 

c) bis zu  300 m² 145,00 39,88 14,50 

d) bis zu  400 m² 161,60 44,44 16,16 

e) je weitere angefangene 

200 m² bis      800 m² 16,20 4,46 1,62 

f) je weitere angefangene 

200 m² bis      1.600 m² 19,10 5,25 1,91 

g) je weitere angefangene 

200 m² bis      3.000 m² 24,10 6,63 2,41 

h) je weitere angefangene 

400 m² bis   15.000 m² 26,70 7,34 2,67 

i) je weitere angefangene   

800 m² über 15.000 m²  26,70 7,34 2,67 
 

 
Personenaufzüge bis 6 Kabinen im Hause werden wie eine Fläche bis 200 m² berechnet. 
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9. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter in Passagen und auf Parkflächen  
 
(ID 582) 
 

Pauschalvergütungssatz

jährlich 
€

vierteljährlich
€

monatlich
€

a) bis zu  10 Lautsprecher 124,40 34,21 12,44 

b) je weiterer Lautsprecher 6,40 1,76 0,64 
 

 

10. Tonträgerwiedergabe zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter in Werkräumen und Büros (ID 583) 

 

Pauschalvergütungssatz

Belegschaftsstärke
jährlich 

€
vierteljährlich

€
monatlich

€

a) bis zu              200 Belegschaftsmitglieder 65,70 18,07 6,57 

b) bis zu              300 Belegschaftsmitglieder 97,50 26,81 9,75 

c) bis zu              400 Belegschaftsmitglieder 128,20 35,26 12,82 

d) je weitere angefangene 

                         100 Belegschaftsmitglieder 21,90 6,02 2,19 
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IV. Allgemeine Bestimmungen 

1. Berechnung 

 
a) Die Allgemeinen Vergütungssätze in Abschnitt I werden je nach Art der Aufführungen für einen be-
stimmten Zeitraum oder je Veranstaltung berechnet. 
 
Der Abschluss eines Jahrespauschalvertrages setzt voraus, dass mindestens 5 Veranstaltungen im Vertrags-
jahr durchgeführt und vertraglich geregelt werden. Bei Abschluss eines Jahrespauschalvertrages wird auf 
die Vergütungssätze in Abschnitt I ein Vertragsnachlass von 
 
10 % bis zur   40sten Veranstaltung, 
20 % ab der    41sten Veranstaltung bis zur 80sten Veranstaltung, 
30 % ab der    81sten Veranstaltung bis zur 120sten Veranstaltung, 
40 % ab der    121sten Veranstaltung bis zur 160sten Veranstaltung, 
50 % für Veranstaltungen ab der     161sten Veranstaltung gewährt. 
 
Nachlässe von 20 % und mehr können nur dann gewährt werden, wenn die Veranstaltungen innerhalb des 
gleichen Veranstaltungsbetriebes durchgeführt werden. 
 
Bei Kinder- und Seniorenveranstaltungen wird – bei einem bestehenden Jahrespauschalvertrag – bereits ab 
der 1. Veranstaltung ein Nachlass in Höhe von 10 % eingeräumt. 
 
Grundsätzlich sind die Vergütungen jährlich im Voraus zu zahlen. Bei halbjähriger Zahlungsweise erhöhen 
sich die Vergütungssätze um 2,5 %, bei vierteljähriger Zahlungsweise erhöhen sie sich um 5 %. 
 
Für eigene Tonträgerwiedergabe von Gastwirten erfolgt die Berechnung ausschließlich nach Ziff. 1 a (aa) 
der allgemeinen Bestimmungen. 
 
aa) Unterhaltungs- und Tanzmusik 
 
Die Vergütungssätze gelten für Unterhaltungs- und Tanzmusik nach 15 Uhr, soweit sie spätestens um 22 
Uhr beendet ist, oder für Aufführungen nach 18 Uhr. 
Bei Aufführungen, die vor 18 Uhr beginnen und länger als bis 22 Uhr dauern, erhöhen sich die Vergütungs-
sätze um 33 1/3 %. Der Zuschlag von 33 1/3 % entfällt bei Aufführungen im Freien, die bei ungünstiger 
Witterung nicht in einen geschlossenen Raum verlegt werden können. 
 
Finden an den gleichen Tagen auch nachmittags oder abends Aufführungen statt, werden für die Auffüh-
rungen vor 15 Uhr 33 1/3 % der Vergütungssätze berechnet. 
 
 
bb) Varietéveranstaltungen, Bunte Nachmittage, Bunte Abende, Modenschauen und ähnliche Veranstal-
tungen 
 
Für Varietéveranstaltungen, Bunte Nachmittage, Bunte Abende, Modenschauen und ähnliche Veranstal-
tungen werden die Vergütungssätze je Veranstaltung berechnet. 
 
Für weitere Veranstaltungen derselben Art des gleichen Veranstalters, die am gleichen Tage im gleichen 
Veranstaltungsraum oder auf dem gleichen Veranstaltungsplatz durchgeführt werden, ermäßigen sich die 
Vergütungssätze um 50 %. Bei Veranstaltungen mit verschiedenen Eintrittspreisen gilt die Veranstaltung 
mit dem höchsten Eintrittsgeld als erste Veranstaltung. 
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cc)  Musik vor Stuhlreihen 
 
Für Musik vor Stuhlreihen werden die Vergütungssätze nach Anzahl der vorhandenen Sitzplätze (1 ½ Per-
sonen = 1 m²) berechnet. 
 
 
dd) Musikwiedergaben zu besonderen Anlässen vor geladenen Gästen 
 
Für Veranstaltungen vor geladenen Gästen (wie z.B. Firmenjubiläen, Empfänge, Werbeveranstaltungen, 
Produktpräsentationen etc.), bei denen der Veranstalter kein Eintrittsgeld oder sonstiges Entgelt erhebt, 
errechnet sich das Entgelt im Sinne der Vergütungssätze in Abschnitt I in Abweichung zu Gruppe A wie 
folgt: 
 
Die Aufwendungen für musikalische Darbietungen (wie z.B. Künstlerhonorare, Aufwendungen für die Büh-
ne und die Technik, Moderatoren, DJs etc.) werden durch die Anzahl der geladenen Gäste dividiert. 
 
 
ee) Musik im Freien 
 
Für Musik im Freien werden die Vergütungssätze nach dem Personenfassungsvermögen der Veranstal-
tungsplätze (1 ½ Personen = 1 m²) oder, wenn die genaue Angabe des Personenfassungsvermögens nicht 
möglich ist, nach der Gesamtbesucherzahl berechnet. 
 
 
ff) Veranstaltungen der Einrichtungen der Altenhilfe 
 
Für Veranstaltungen der Einrichtungen der Altenhilfe, die nachweislich als kirchliche, karitative und/oder 
soziale Einrichtungen gemeinnützig im Sinne von § 52 AO organisiert sind, wird ein Rabatt  in Höhe 
von 25% gewährt. Wenn der Reinertrag dieser Veranstaltungen satzungsgemäß zweckgebunden ist und für 
reine Fürsorge- und Betreuungsmaßnahmen verwendet wird,  wird statt des Nachlasses von 25  % ein 
Nachlass von 33 1/3 % gewährt. 
 
b) Die besonderen Vergütungssätze in Abschnitt II werden, soweit nicht eine abweichende Regelung festge-
legt ist, je Veranstaltung berechnet. 
 
c) Die besonderen Vergütungssätze in Abschnitt III gelten jeweils für den angegebenen Zeitraum. 
Für Tonträgerwiedergaben während eines kürzeren Zeitraumes als einen Monat werden, soweit nicht die 
Vergütungssätze nach Abschnitt I und II Anwendung zu finden haben, die monatlichen Pauschalvergü-
tungssätze als Mindestbeträge berechnet. 
 
d) Aufenthaltsräume der Einrichtungen der Altenhilfe nach Positionen III. 3 
 
aa) Senioren- /Pflegeheimen, die nachweislich als kirchliche, karitative und/oder soziale Einrichtungen 

gemeinnützig im Sinne von § 52 AO organisiert sind, wird ein Rabatt in Höhe von 25% gewährt. 
bb) Für Musikwiedergaben in Gemeinschaftsräumen von Einrichtungen der Altenhilfe, die bis zu 30 

Plätze / Wohneinheiten aufweisen, beansprucht die GEMA keine Vergütungen.  
cc) Wenn für einen Gemeinschaftsraum ein Vertrag für Tonträger- und Fernsehwiedergabe geschlos-

sen wird, reduziert sich die Vergütung für die Tonträgerwiedergabe um 30 %. 
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2. Rechtzeitiger Erwerb der Einwilligung 

 
Die Vergütungssätze nach Abschnitt I finden nur Anwendung, wenn die Einwilligung der GEMA rechtzeitig 
vorher erworben wird. 
 
Die Berechnung der Pauschalvergütungssätze nach Abschnitt III setzt den vorherigen Abschluss eines ent-
sprechenden Pauschalvertrages voraus. 
 

3. Zahlungsweise bei Pauschalverträgen 

 
Die Pauschalvergütungssätze sind jeweils bei Beginn der Vertragslaufzeit in voller Höhe zu zahlen. 

4. Umfang der Einwilligung 

 
Durch die Vergütungssätze sind nur Musikdarbietungen in dem der Berechnung zugrunde liegenden Um-
fang abgegolten. Für die Übertragung der Musik in weitere Veranstaltungsräume oder auf weitere Veran-
staltungsplätze ist eine besondere Einwilligung erforderlich. Die Vergütungssätze gelten nicht für Tonträ-
gerwiedergabe mit Werbung. 
 
Die Einwilligung wird unter der Voraussetzung erteilt, dass das Vervielfältigungsrecht an den Tonträgern 
ordnungsgemäß von den Berechtigten erworben worden ist. 
 
Die Einwilligung umfasst nur die der GEMA zustehenden Rechte. 
 
Die Einwilligung berechtigt nicht zur Vervielfältigung der wiedergegebenen Musikstücke (Aufnahme auf 
Schallplatte, Band, Draht usw.) 
 
Die Vergütungssätze sind unbeschadet der Anzahl der wiedergegebenen Musikstücke und unabhängig 
davon, in welchem Umfang von den zur Verfügung gestellten Rechten Gebrauch gemacht wird, zu zahlen. 
 
 
5. Benefizveranstaltungen 
 
Für Benefizveranstaltungen wird ein Nachlass in Höhe  von 10 %  auf die zugrundeliegende tarifliche Ver-
gütung gewährt, wenn: 
 
- der gesamte Reinertrag ausschließlich für wohltätige Zwecke bestimmt ist, wobei unter „wohltäti-

gem Zweck“ ausschließlich die Hilfe für in Not geratene Menschen zu verstehen ist; 
 
- eine Bestätigung aller mitwirkenden ausübenden Künstler vorgelegt wird, aus der hervorgeht, dass 

diese voll umfänglich auf ihre Gage verzichten; 
 
- der Veranstalter einen Einzahlungsbeleg bzw. Überweisungsträger vorlegt, aus dem hervorgeht, 

welcher Betrag welcher Institution zufloss; 
 
- eine detaillierte Aufstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben der Benefizveranstaltung vorge-

legt wird; 
 
- die Veranstaltung vor ihrer Durchführung bei der GEMA als Benefizveranstaltung angemeldet und 

die erforderlichen Nachweise innerhalb von 6 Wochen nach deren Durchführung vorgelegt wer-
den. 
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6. Härtefallnachlassregelung für Musikwiedergabe bei Einzelveranstaltungen 

 
Sofern der Veranstalter den Nachweis erbringt, dass die Bruttoeinnahme (geldwerter Vorteil nach § 13 Abs. 
3 S. 1 UrhWG) aus der Veranstaltung im Einzelfall in grobem Missverhältnis zur Höhe der Pauschalvergü-
tungssätze für die Musiknutzung bei Einzelveranstaltungen steht, berechnet die GEMA auf schriftlichen 
Antrag eine für die Veranstaltung angemessene Vergütung nach Maßgabe der nachstehenden Bestim-
mungen: 
 
6.1  Berechnungsgrundlage für die Bruttoeinnahme sind insbesondere Eintrittsgelder und/oder sonstiges 

Entgelt wie z.B. Sponsorengelder, Spenden, Werbeeinnahmen und sonstige Zuschüsse. 
 
  Die Vergütung nach der Härtefallnachlassregelung kann die Vergütungen der pauschalen Vergütungs-

sätze in deren unterster Gruppe (Gruppe A in Abschnitt I) nicht unterschreiten (Mindestvergütung). 
 
6.2  Der Antragsteller hat der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA durch eine geordnete Zusammenstel-

lung der Einnahmen Rechnung über die Veranstaltung zu legen und hierzu - soweit Belege erteilt zu 
werden pflegen - Belege vorzulegen. Mehrere Veranstalter sind verpflichtet, Antrag und Rechnungsle-
gung gemeinsam einzureichen. Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnungslegung sind durch Unter-
schrift zu bestätigen. 

 
6.3 Der Antrag ist unverzüglich nach Rechnungsstellung der GEMA, spätestens aber bis zum 15. Tag des 

auf die Rechnungsstellung folgenden Monats schriftlich bei der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA 
zu stellen. Die Rechnungslegung nach Ziff. 2 ist dem Antrag beizufügen. 

 
6.4  Für den Fall dass der/die Veranstalter seinen/ihren Obliegenheiten nach Ziffern 6.2 und 6.3 nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt/nachkommen, legt die GEMA der Berechnung der ange-
messenen Lizenzgebühr die Pauschalsätze in Abschnitt I der vorliegenden Vergütungssätze M-U 
zugrunde. 

 

7. Gesamtvertragsnachlass 

 
Den Mitgliedern von Organisationen, mit denen die GEMA einen Gesamtvertrag für diesen Tarif geschlos-
sen hat, wird ein Nachlass entsprechend den gesamtvertraglichen Vereinbarungen eingeräumt. 
 
 
www.gema.de 
 

http://www.gema.de/
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